
Chef der Staatskanzle!
des Landes Nor rhein-Westfalen

An den
Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
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für die Mitglieder
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Sitzung des Hau tausschusses am 09. Dezember 2021
Antrag  er Fraktion der SPD vom 02. Dezem er 2021
„Aktueller Sachstand de  Um bau kosten der Staatskanzlei 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Hauptausschusses des Landtags
übersende ich in der Anlage den schriftlichen Bericht zum
Tagesordnungspunkt „Aktueller Sachstand der Umbaukosten der
Staatskanzlei .

Mit freundlichen Grüßen

Nathanael Liminski
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Telefon 0211 837-01
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Schriftlicher Bericht

der Staatskanzlei

für die Sitzung des Hauptausschusses am 09.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Aktueller Sachstand der Umbaukosten der Staatskanzlei 
Antrag der Fraktion der SPD vom 02.12.2021

Die Fraktion der SPD bittet mit Schreiben vom 2. Dezember 2021 um einen Bericht
zum aktuellen Sachstand der Umbaukosten des Landeshauses. Sie nimmt dabei Be¬
zug auf die LT-Vorlage des Ministers der Finanzen vom 20. September 2021 zur Sit¬
zung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 22. September 2021. Konkret
nimmt die Fraktion der SPD Bezug auf die Kosten, die dem BLB NRW als Eigentü¬
mer der Liegenschaft entstehen bzw. auf die in der LT-Vorlage 17/5734 diesbezüg¬
lich dargestellten Kalkulation.

I.

Die Zahlen in der LT-Vorlage basieren auf dem Stand 13. August 2021. Zur Erfüllung
der Berichtsbitte hat die Staatskanzlei den BLB NRW daher um eine aktualisierte
Darstellung gebeten. Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf der von Seiten
des BLB NRW vorgenommenen Aktualisierung.

Gegenüber dem Kostenstand vom 13. August 2021 haben sich die beauftragten In¬
standhaltungsmaßnahmen des BLB NRW von rd. 11,23 Mio. EUR auf 11,21 Mio.
EUR (Kostenstand: 19.11.2021) reduziert. Hierbei handelt sich um Bau- und Pla¬
nungskosten. Ursächlich hierfür sind zwei kostenmäßig gegenläufige Effekte. Die
Baukosten reduzierten sich um rund 1,2 Mio. EUR, weil zu einem Auftrag eine Verga¬
berüge erhoben wurde. Hinzu kamen jedoch weitere zwingend erforderliche Instand¬
haltungsmaßnahmen (im Wesentlichen Planungskosten für statische Ertüchtigungen
und Brandschutz), sodass die Differenz der beauftragten Instandhaltungskosten im
Ergebnis rd. 20.000 EUR beträgt.

Darüber hinaus wurden in der LT-Vorlage 17/5734 weitere (geplante) Instandhal¬
tungsmaßnahmen in Höhe von 6,3 Mio. EUR aufgeführt. Diese Kosten sind reine
Baukosten. Aktuell plant der BLB NRW mit weiteren Instandhaltungskosten in Höhe
von 8,3 Mio. EUR. Die Kostendifferenz von rd. 2,0 Mio. EUR ergibt sich im Wesentli¬
chen aus dem Vorstehenden: Zum einen wurde die mit der Vergaberüge belegte
Baumaßnahme aus dem Saldo der beauftragten Maßnahmen herausgerechnet und
konsequenterweise den geplanten Maßnahmen hinzugerechnet. Zum anderen wur¬
den Kosten für die Ausführung von Baumaßnahmen eingerechnet, für die im Jahr
2021 die Planungsleistungen beauftragt und die Planungskosten berücksichtigt wur¬
den (vor allem statische Ertüchtigung sowie Brandschutzmaßnahmen),



Mit Blick auf die Staatskanzlei hat diese im Vergleich zur LT-Vorlage 17/5734 die dort
bereits genannte und beantragte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 115.000
EUR für die Klimatisierung des Serverraums erhalten. Weitere mieterseitige Anpas¬

sungen sind nicht erfolgt.


